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 Veröffentlicht am 03.11.1977

Norm

StVO §11 Abs3

Rechtssatz

Ein Handzeichen in der Art, daß der linke Arm in einem Winkel von vierzig bis fünfundvierzig Grad von der Senkrechten

gemessen vom Körper weggehalten wird ist jedenfalls so deutlich, daß es nur als Anzeige einer beabsichtigten

Fahrtrichtungsänderung aufgefaßt werden kann.
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